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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National­

rat Dip1.lng.Dr.K rünes und Kollegen Nr .2319/J betreffend Lawinenschutz­

verbauung im Raum St.Anton, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Für das Gemeindegebiet von St.Anton besteht ein von der örtlichen Gebiets­

bauleitung der Wildbach- und Lawinenverbauung (Imst) erstellter Gefahren­

zonenplan, dem Auswertungen von Chroniken, Aussagen von Einheimischen, 

sowie Berechnungen und Erfahrungen der Vertreter der Wildbach- und 

Lawinenverbauung zugrundegelegt wurden. Dieser Gefahrenzonenp!an wurde 

nach einer fachlichen Vorprüfung durch einen Vertreter des Bundesministe­

riums für Land- und Forstwirtschaft und einer anschließenden kommissio­

nellen Uberprüfung durch einen Vertreter des Bundesministeriums für Land­

und Forstwirtschaft, des Landes Tiro!, der Gemeinde und der Sektion Tiro! 

der Wildbach- und Lawinenverbauung, meinem Amtsvorgänger zur Genehmi­

gung vorgelegt. Am 27.11.1979 wurde der genehmigte Gefahrenzonenp!an 

der Gemeinde übergeben, die ihn in der Folge für bindend anerkannt hat. 

Gleichstücke wurden der Bezirksverwaltungsbehörde und dem Amt der 

Tiroler Landesregierung übergeben. 

Der Gefahrenzonenplan wird nach Fertigstellung entscheidender Sicherungs­

maßnahmen bzw. nach Eintritt neuer Fakten revidiert und ist auf ein 

150-jährlich auftretendes Ereignis ausgelegt. 

Zu Frage 2: 

Es handelt sich bei diesem Lawinenverbauungsvorhaben um sehr arbeits­

und kostenaufwendige Maßnahmen, die wegen der in dieser Höhenlage 
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nur 4 - 5 Monate möglichen Arbeitszeit pro Jahr, trotz Einsatzes modern­

ster Technik - wie z.B. von Hubschraubern - nur über mehrere Jahre hin 

endgültige Wirkung zeigen können. Es darf aber darauf hingewiesen werden, 

daß neben dem Arbeitsbeginn in der "Wolfsgrubenlawine" im Juni d.J., 

in St.Anton z.B. in diesem Jahr auch die Verbauung der "Weiße Rinnen­

Lawine" fertiggestellt und desweiteren mit der Herstellung von Schutz­

dämmen in der "Schöngrabenlawine" begonnen werden wird. 

Mit dem in der "Wolfsgrubenlawine" neben der Wegaufschließung auch 

noch vorgesehenen Beginn des Einbaues von Stützwerken im Anbruchsgebiet, 

kann insgesamt eine Besserung der Gefahrensituation für St.Anton be .. 

scheinigt werden. Jedenfalls wird von der Wildbach- und Law,inenverbauung 

alles versucht, das Ziel einer optimalen Sicherheit für St.Anton so schnell 

als möglich zu erreichen. 

Zu Frage 3: 

Nach der Lawinenkatastrophe im März 1988 habe ich einen Krisengipfel 

im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft einberufen, an dem 

neben den Verantwortlichen der Wildbach- und Lawinenverbauung auch 

der Bürgermeister der Gemeinde St.Anton teilnahm und eine gemeinsam 

abgestimmte Vorgangsweise vorgesehen wurde. 

Für die erste Dringlichkeitsstufe, die sich vor allem auf das oberste Ab­

bruchgebiet der Verbauung bezieht, wurde ein Kostenerfordernis von 99,0 

Mio. Schilling ermittelt, für die zweite Dringlichkeitsstufe ein solches 

von 29,0 Mio. Schilling. Die zweite Dringlichkeitsstufe schließt unterhalb 

des in der ersten Dringlichkeitsstufe bearbeiteten Gebietes ,an. Es wurden 

Uberlegungen angestellt, mit einem geringen Mehraufwand für die Bundes-

straße noch eine höhere Sicherheit zu erreichen. Damit könnte sich das 

Gesamterfordernis nach der derzeitigen Lohn- und Preisbasis noch auf 

rund 135,0 Mio. Schilling erhöhen. Im heurigen Jahr werden für Lawinen­

verbauungsmaßnahmen im Raume St.Anton insgesamt 13,5 Mio. Schilling 

verbaut, und zwar 8 Mio. Schilling für die "Wolfsgrubenlawine", 1,5 Mio. 

Schilling für die "Weiße Rinnen-Lawine" und 4 Mio. Schilling für die 

"Schöngrabenlawine" • 

Der Bundesminister: 
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